
Präimplantationsdiagnostik (PID) regeln – drei Vorschläge

Der erste Vorschlag (MdB Bender und andere) sieht ein Verbot der PID vor.

Einschränkungen oder Ausnahmeregelungen werden als faktisch unmöglich eingeschätzt

und bergen zudem die Gefahr der Ausweitung. Als Grundproblem wird aus Sicht der

Antragsteller die Unterscheidung zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben

betrachtet, die das Grundrecht der Menschenwürde einschränkt und Menschen mit

Behinderungen diskriminiert. Die Gesetzesänderung betrifft das Gesetz über genetische

Untersuchungen bei Menschen (GenDG), das auf PID erweitert und spezifiert würde.

(Drucksachen-Nummer 17/5450)

Der zweite Vorschlag (MdB Röspel und andere) spricht sich für eine begrenzte Zulassung der

PID aus. Das grundsätzliche Verbot findet keine Anwendung, wenn bei mindestens einem

Elternteil eine humangenetisch diagnostizierte Disposition vorliegt, die mit einer hohen

Wahrscheinlichkeit zu Fehl- oder Totgeburten führt. Im Fokus steht demnach kein

bestimmtes Krankheitsbild, sondern die (Über)Lebensfähigkeit des Embryos. Eine

Ausweitung auf andere schwere Erbkrankheiten wird abgelehnt, da eine solche Eingrenzung

als unmöglich erscheint. Im genannten Ausnahmefall werden Verfahrensregeln wie bspw.

die Beschränkung auf ein lizenziertes Zentrum, Beratungs-, Dokumentationspflicht,

Einzelfallsentscheidung einer Ethik-Kommission und Berichtspflicht der Bundesregierung

angewandt. Die Gesetzesänderung betrifft das Embryonenschutzgesetz. Änderung zur

ersten Lesung: Die Ausnahmeregelung zur Erlaubnis von PID gilt nun nicht mehr für Fälle

von Erbkrankheiten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit im ersten Lebensjahr zum Tod des

Kindes führen. (Drucksachen-Nummer 17/5452)

Der dritte Vorschlag (MdB Flach und andere) lässt die PID in Ausnahmefällen zu, in denen

ein oder beide Elternteile die Veranlagung für eine schwerwiegende Erbkrankheit in sich

tragen oder mit einer Tot- oder Fehlgeburt zu rechnen ist. Grundvoraussetzung ist die

sorgfältige Diagnostik bei beiden Partnern nach strengen Kriterien sowie die Vornahme des

Eingriffs in lizenzierten Zentren. Vorherige Aufklärung und Beratung sowie das positive

Votum einer interdisziplinär zusammengesetzten Ethik-Kommission sind dabei

verpflichtend. Das Kernargument der Antragsteller ist der Schutz von Frauen und Paaren vor

schweren körperlichen und seelischen Belastungen im Hinblick auf die Schwangerschaft

sowie die Vermeidung von Spätabbrüchen. Zudem sollen an die PID die gleichen Maßstäbe

angelegt werden, wie an die Pränataldiagnostik, die den Schwangerschaftsabbruch bei

festgestellten schweren genetischen Schäden erlaubt. Die Gesetzesänderung betrifft das

Embryonenschutzgesetz. (Drucksachen-Nummer 17/5451)
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